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L1.'1.- f r ~_E..J:~_~)~U ... !J;;..i.1L~, r t Jl n g " 

Iv. Beantwoz'-GUJ."'l[; e:!.!lCr AJ:J.f1'<lf:/3 da!' !l.l')g~ H 0 n n e r und Genossen, 

betreffend die "Vs:-letzung dos Asylrechtes GU-rch .,Auslieferung des italieni­

schan Partisanen l.funtovan1., teilt Bundesminister für Jllstiz Dr. T s c h a­

d e kmit: 

])er Ausliefcru..'1gsverkehx zwischen Österreioh und. Italien findet der­

zeit, solange der infolge der Beaetzlu~g Österreichs durch das Doutsche Reich 

im Jahre 1938 außer Anwendung gelangte Ausliefer1mgsvertrag VO!!l. 6 .. April 1922, 

]GEI.Nr. 278/34 s nicht für wiederanr,rendbar erklärt ist, auf der vö~errecht­

lichen Grundlage der GogonseHigkeit lmd im Rahmen de+, einschlägigen öster­

reichischen f5esetzlicileu BestimmunGen (§ 39 stG., § 59 stpo,,) statt .. 

])as italienische Ministerium des Inneren, Generaldirektion'für die 

öffentliche Si che rho i t~ in Rom hat am 2" Mfu.~z 1949 das Bundesnrl.nis terium für 

Inneres, Generaldi~!ktion für dieöffentUche Siom rheit, er-suoht, den italie­

nischen staatsaneehörigen Alfiere (Alfierino) Mantovani, der beschuldigtwerde~ 

am 6. Oktober 1945 einen Mord begang8n zu habe!1 f auszuforschen und zu verhat ... 

ten" Im Falle seiner ,Ausfors.chu.."lg und Vorhaftung .werde auf Grund eines vom 

Untersucliungsrichtor in :Modena am 14. :&"ebrllar 1949 erlassenen Haftbefehls 

seine Auslieferung begehrt werden .. 1Iantovani wurde von den österreichischen 

Sicherheitsbehörden in Villach am 19. April 1949 festgenommen und über das 

:Be zirksgerioht Villaoh dem Landesge:richt K13genfurt eingeliefert. 

Mn 10 .. Ja~i 1949 langte beim Bvndesministeriu.m für Justiz im Wege des 

Bundeskanzleramtes, Auswärtige Angelegenheiten, ein von der italienischen 

Gesan<ttschaft in Wien im Ä1lftl'ßge ihrer Regierung gestell tqs Ersuchen um Aus­

lieferl~~ des Alfierino Mantovani ein, dem am 25~ Juli 1949 der Haftpefehl des 

Untersuchungsrichters beim Gerichtshof in Modena vom 14. Februar 1949 nachge­

reicht wurde~ In diesom Haftbefehl wird Mantovani der Teilnahme an der Frei­

hei.:ts'Qeraubung einer Persor), znm Zwecke ihrer ErmorcL'lung (.Artikel 110, 112; 
S Z.1, 605, 61 Z~2 des it~lienisolllin . trafg~8etzes), des Raubes unter orschwe-

renden Umständen (Art .. 628 I p" II Ab:Ja1 (les ita1ionischen Strafgesetzes, 

. Art. I des italionischen GenetzO'sd~k:t'otes \-om 10 .. Mai 1945, Z .. 234), der .. 

Teilnahme sm Mord unter erscb:wünmdol~ D'ms~ä!ldG.n (Artikel 110, 112, 575, 577 
Z.3, des italienischen StrafgecGtzos) und des Verb~rgcns eines I.eich.l"Ul!Il9 

(artikel 110 1 112, 412 des i:balien.ischen Strafgesetzes) bcschuldigt,woil 01' 

u.nd fünf namentlic.h genannte lE tt.;;;ter um 6" Ok'Gobor 1945 in :Modcna den 
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e,Bcibln.tt Be ibla tt zur Pm:.!.§ment skorre s pondenz 4 23. Juni 1950. 

Gino Greco seiner persönlichen Freiheit beraubt wld ihn gozwungen; habe', 

ihnen zum Ort seiner Tötung zu folgen s weil sie sich u..'1tor Dl~ohung~n und 

Gewaltanwendung der Kleider des Gino Greco, einer goldenen ~rmbanduhr, golde­

ner Manschettenknöpfe. einer kleinen Goldkette mit einem Medaillon, eines 

goldenen Eheringes, einer Brieftasche mit etwa 1000 Lire~ eines metallenen 

Kruzifixes und ein~s FüllfederhaI ters mit Glodfeder, die er bei sich hette, . 
bemäohtigt haben, weil sie schließlioh Gino Greco durch Schüs se'> aus Feuer-

waffen getötet und seinen Leichnnm vergraben haben~ 

Auf Grund eines Berichtes des Landesgerichtes Kla.genfurt, daß Mantovuni 

leugne, an den ihm zur Last gelegten Straftaten in irgend einer Form mitge­

wirkt zu haben, und da.ß sich aus dem Haftbefehl allein keine hinreichenden 

verdachtsgründe ergeben, ist ~as Bundesministe~ium für Justiz in der Folgo 

an die italienische Regierv..ng weg-Qn einor Ergänzung der lw:slieferungsbehelfe 

unter Hinweis auf die Angaben des Muntovani herangetreten, daß er von den an­

geblichen Mittätern nllr drei kenne, die so wie er Partisanen gewesen seien9 

daß er nur deshalb verfolgt werde, weil er ein beknr..nter Partisane gewosen 

sei, und daß für seine Täterschaft keinorlei Beweismittel vorlägen. Die ita­

lienische Gesandtschaft het daraufhin den öster:reichischen Behörden eine Ab·, 

schrift· der Entsvhei~U1ig der Un1;ersuchungsabteilung beim ,Appellgerichtshofo 

in BolognD. vom 19. Dezember 1949 zurVerfügung gas"tellt, mit welohem die tiber­

stellung des Mantovani an den Schwurgerichtshof in ModeM verfügt w.urdo. In 

dioser Entscheidung sind die Ereignisse, welche mit der Ermordnung des Gino 
. . 

Greco im Zusammenhang stehen, auf Grwld der Angaben der Mitbeschuldigten des 

Mantovani und zweier Zeugen eingehdnd gesohildert und die Beteiligung des 

M1ntovan1, der den Spitznamen "Glasauge" führt, an diesen Ereignissen. be­

ziehungsweise an den einzelnen Tathandlungen genau dargestellt. Gloichzeitig 

wurde in diesem Urteile ausgesprochen, daß das Strafve:dahren gegen Mnntovani 

und seine Mittäter wegen des Verbrechens des Verbergens eines Leichnams nicht 

fortzusetzen sei, da es durch eine ;< .. mnestie insoweit erloschen seio 

.. ' Bei der Entscheidung über ein l:..uslieferungsbegehren ist nach öster­

reichischem Recht auf die Schuldfrage nicht einzugehen unddo.her kein Be­

weis'Verfolrren durchzuführen. Es ist vielmehr lediglich festzustellen, ob ein 

hinreiohender Verdacht für die dar cuszulieferndenPorson zur Last gelegten 

Straftaten vorliegt und ob diese Straftaten, WGnn erwi~sen, nach dem betref­

fenden ausländisohen Recht und nach österreichischem Rocht als Verbrechen zu. 

beurteilen sind. Das Oberlandesgericht Graz hat diese Fragen bejaht und daher 
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.... 9...Bc.:l..'Dln.tt 23, JU.ni 1950~ 

straftaten mit J\l18ilCbmo d,.;}s das Vc:::bergon desI.cej_Clli"l3ffiS betrGffündonSnchver-

halte~ bewilligt~ 

Das BundesministoriulU für JUSti3 hc.t dem bozügl:Lche:q Bcschluß ~ks Ob8r.­

landesgerichtes Grnz die nach § 59 S'bI'Oc el'forr:e:t'lieho Gennl'J!ligW:lg erteilt. 

Dnß dia auszuliefernde Person die ihr zU.r l,ast gelegten Straftaten leu..:,anet, 

ist im ~\uslicforungsverfnhren ebenso wenig SGl ten wie i.mStro.fvor:fnhren. Dios 

steht aber, wenn ansonsten ein hinreichender Vordacht vcil..iegt 9 der Bevlilligung 

der ~uslieferung nicht im Wege~ Bemerkenswert ist in diesem Zusammenhange 

übrigens 9 daß Mantovo.ni sogar gelot'tgnet hat, den Spitznc.men HGlosnuge lf zu 

führen, obwohl ertntsächlich ein Glasauge hat" Seino l:.ngabGn~ do.ß er aus 
"*" Italien aus rein poli tischc:n .. Griix:den geflüchtet sei, dn die ehemaligen Parti-

sanen in der Nacl>lcriogezeit ständigen Verfolgungon seitens der itnlienischen . 
Regierung ausgosHtzt 28iGn, konnten deshalb nicht die Ablehnung der Auslie-

fc'rung zur Folge habon f da es nach einem im Auslieferungsverkehr allgemein 

anel'kannten GrL1ndsatz den. i'tal:tenis.chen Behörden nur gestattet sein wird, 

Mantov(.u~i wegen jene::: SochverhlJ.l tes s-trafgerichtlich zu verfolgen, desserit­

wegen seine L~uslieferung von den ÖfJ-tGl~rE:;ichischen .B:!1hörden bewilligt wurdo. 

Die Bohauptung des Mantovani, dc1.i3 er ein pali tischer Flüchtling 80i-, wurdo 

durch keinerlei konY-•. rete t.ngaben ddeJ:' t"mstände gestUtzt. Vor ollem aber ist 

diese Behauptung von Mantovani nicht im Zusanill1oIi.'1.oüg mit der Ermord:mmg des 

Gino Greco aufgestellt worden .. Mantovani bGhaupteto vielmehr1 von der ErmCJr­

dung des Gino Grooo erst curch Zn itungsmol(ll.:tngG:'l erfahren zu habe!!. Selbst 

wenn er abor zugegeben hätte, daß er an c.iesem Mord beteiligt war, aber be­

hauptet hätto, daß die Tötung des Gino G:r:'GCO nus politischen Gründen und zu 

politischen Zwecken orfolgt sej., hätte dies seine ~i.usliGferu..."l.g nicht gehin­

de'rt, da es. sich auoh dann nicht um eine rol....'1; politisc~ Straftat hc.ndelte, 

sondern um eLLe vorsätzlich~mit einer Berc.ub~ng des Opfers verbundene Tötung, 

die zudem nicht im offenen -Kampf ~ s:ndorn meuchlerisch begangen wurde, bei 

der daher der kriminoll.e Cho.rakter überwiegt., 

Eine Verstä.'1digu.ng des Verteidigers YOl1 der über ein ~1uslieforungsbe­

gehren ergehenden Entscheidll.L'1;3 is'c in <ion e:Lnschlägigen österreichischen ge­

setzlichen BestirrmlLlngen nich"!; vorgesehen, znmo.l gegen diose Entschoiclu.r.g kein 

Rechtsmittel zulässig ist;) Es hü~DG daa WGi:xm (ba ,,1uaJ.:Ld·ert:mgsve:L"'fahrons ver­

kennen, wenn in diosem Belange die fÜl~ das StrüIV8rfnJeez;. golbnden Vorschriften 
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lO.De1blntt 
2}. Juni 1950. 

herangezogen würde~. Uber das Begehren der italienischen Regierung 11m duslie­

ferung des Alfierino Mnntovc.ni ist nuf dem gesetzmä.ßigen Wege entsohieden 

worden. Die Entsoheidung ist nicht geheimgehnlton worden. Die _zuständigen 

Behörden hätten sich nicht geweigert, sie dem Vorteidiger des Mantovani be­

kruintzugcben, wenn er danach gefrogt hätte, P.ndors0i ts bestnnd kein Grund, 

die Öffentlichkeit von der Entschoid.u.n.& in einem einzelnen ,Auslieferungs­

fall zn ~terriohten. 

Zar Anfrage 1 (Welche Maßno.hiJGn hat der Herr Bundesminister getrof­

fen, um zn verhindern, daß Mantovoni wegen eineo politischen Deliktes und 

möglicherweise wegen eines anderen Deliktes, o.ls dns als Vorwnnd zur Auslie­

ferung verwendete ist, abgeurteilt wird?): 

Besondere Maßnahmen, um zu verhindorn, daß Mnn-tovani wegen eines po-

li tischen Deliktes und möglicherweise wegen .:mderer Delikte 9 als derentwegen 

die Auslieferung erfolgte, abgeurteil,t v.rird, sind nicht getroffen worden. ;~b­

gesehen davon, doß nicht zu ersehen ist, welche doro.rtigen Maßnahmen gegenüber 

den i to.lienischen Behörden in absolut bindender Woise getroffen werden könnten, 

ist durch den obo.ngeführten Grundsatz der Spezialität der .Auslieferung, dar 

Mch den bisherigen Erfahrungen im Ausliefertmgsverkohr mit Hollen auch von 

der italienischen Regierung und von den j,talienischon Behörden anerkannt Vlird, 

zur Genüg~:gesorgt, daß die Strafverfolgur~des Mantovani durch die italie­

nischen Behörden ohne seine Zustimmung, beziehungsweise ohne weitere Zustimmung 

der Qsterraichischen Bundesregierung sich nicht auf tiinen anderen Sachverhalt 

als den der Auslieferungsbewillig~~zugrv~deliegenden orstreck\ beziehungs­

weise c.uf einen SB chverhal t, der sich als pali tisches Delikt darstellt. Sollt..; . 
ich dovonKenntnis erlangen, daß sich die italienischen Behörden an diesen 

G~~dsntz im FolIe Mo.ntovoni oder in einem anderon Falle nicht halten, vrurde 

ich im Einvernehmen mit der Bundesregierll..ng d~lraus ungesä.umt die für dia Fort­

setzung des l~l.lslieferungsvorkehrs mj."t Italien nötigen Folgerungen ziehen. 

Zur Anfrage 2, (Ist der lkrr Bundesminister bereit, dom vom gloichen 

Re_chtsbrllch bedrohten italienischen Partisnnen Buganza .Asyl in Österreich zu 

sichern?): 

'Uber das von der italienischen Regierung gestellte Ersuchen um 1l.us­

lieferung d~s Cesare (nicht Raiael) Buganzn hat das zuständige Oberlandes­

gericht inzl7ischen bereits Beschluß gefußt und Büj.ne Auslieferung bewilligt. 

Ich worde nioht anstehen, auch die,sem Beschluß die nach § 59 stPO. erforder­

llcho Genehmigung zu erteilen, wenn sioh die Buganza zur Lest gelegten Strofw 
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23 .. Juni 1950~ 
11. <>Da ib 1a tt, 

tnten ebenso 1;;ren~g wJ'~ die deo IJ.::Lm"ljCVCllli ~üs roin p01i tisch ckrstn11en und 

kein Gru.!ld -ZL"Lr .l\lmnhm.n besteht? (leB ir ...... 'l dia itnl:i..eniscnol1 Buhördon wogen 

einos and.!1l'2TI. SrlcnvE,r>.nltes ZIJ-=r' Vornntwol'tung ziehen wCl'den, nls er der nll­

fälligen jI.usl~c,:f,;rungGbowilligun:g zllgrUJldGliogt,; Ich behalte mir o.bor die sbe-

zügl:lch noch eine gell[ .. \l8 P:t'ü.fL1n[; des Falles vor~ 

Bngnnza hat zwar die ihlil zur Lust gelegten Struf'to.ten geleugnet, hat 

aber nusdrüoklich erklärt, duß er nichts dcgegen habe 9 wegen der seiner ]e­

ho.uptung nach vollkommen U11.-bGgl~Ü!ldeten Beschuluiglli'1gen ausgeliefert zu werden. 

Sein im Zusammenhang do.rni t geäußerter Wnnsch, in Österreich bleib,m und hier 

der .Arbeit. nacr..gehon zu könne.n~ ist fiir die Entsc!.loidung über das !usliefurungs­

begehren unbeachtlich~ 

~!.~.l.Iif.EQß'.~]_ (I~it der Herr Bundesminister bereit, die Verantwortung 

für die Folgen der LlwliGferung l\iDntovanis zu übernehn1<H'l?):' 

Als ]3undesrniniste}'für Justiz trage ich die Vera.nt,·mrtung für die .Aus­

lieferung des Ma.:ltovnni, also für. die übergabe des Mantovn.ni an die italieni­

suhen :Behöro.en zn.In Zwecke dor J)uwhf1:Un.'1.l..lig eines Strafvorfahrens gogen ihn 

durch die itnlienirchnn Behör(}('lll wogen des ihm in dem .t..uslieferungsbegehren 

und in den l.usliefe::nngsbehelfen zur l,nst gelegten Sach • .rerho.l tes. Für die Folgen, 

die sich für Manto7o.ni nus &ine:' nllfäll:i.go:l Verurteilung durch das zuständige 

italienische Ge:richt in einem soJ.chon Strn:fvor€nhran ergeben, wird dieses ·Gc-

richt die Vernntwortullg Ztl trugon haben: 
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